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Kreis Wesel 
Der Kreiswahlleiter 
 
 
 
 

Bekanntmachung 
  

Einteilung der Kreiswahlbezirke für die Kommunalwahlen 2020 
 
 
Hiermit gebe ich gem. § 6 Abs. 2 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) bekannt, 
dass der Kreiswahlausschuss am Dienstag,10.03.2020, 15.00 Uhr, in Raum 145 im 
Kreishaus in Wesel, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, zusammenkommt, um 
über die Einteilung des Kreises Wesel in Kreiswahlbezirke zu entscheiden. Die 
Sitzung ist öffentlich, jeder hat Zutritt. 
 
Der Kreiswahlausschuss ist im Zusammenhang mit der Vorbereitung der 
Kommunalwahlen 2020 gem. § 2 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) für 
folgende Aufgaben zuständig: 
 

1. das Wahlgebiet in Wahlbezirke einzuteilen (§ 4 Abs. 1 KWahlG), 
2. über Verfügungen des Wahlleiters bei der Prüfung von Wahlvorschlägen zu 

entscheiden, wenn die Vertrauensperson den Wahlausschuss anruft (§ 18 
Abs. 1 Satz 3 KWahlG) 

3. über die Zulassung der Wahlvorschläge zu entscheiden (§ 18 Abs. 3 KWahlG) 
4. das Wahlergebnis festzustellen (§ 34 Abs. 1 KWahlG) 

 
 
Wesel, 26. Februar 2020 
Kreis Wesel 
Der Kreiswahlleiter 
 
gez. Dr. Rentmeister 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung an Herrn Michael 
Strauß 
 
Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat an Herrn Michael Strauß, letzte 
bekannte Anschrift Cäcilienweg 3 in 46537 Dinslaken, einen Bescheid über eine 
straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 10.02.2020, Aktenzeichen 36-1-3 HPF 
DIN-R2019, erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 
 
Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 164 während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 20.02.2020 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr- 
Im Auftrag 
gez. Güldenbog 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung an Frau Ute 
Zimmermann  
 
Der Kreis Wesel - FD 32-1-1, Gefahrenabwehr und allgemeine 
Ordnungsangelegenheiten - hat gegen Frau Ute Zimmermann, letzte bekannte 
Anschrift: Bergerhöh 3 in 46539 Dinslaken, die Festsetzung der Ersatzvornahme des 
Kreises Wesel vom 26.02.2020 - Aktenzeichen 32 73 01 (220/2019) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. 
Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch 
können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 32-1-1 
Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Reeser Landstr. 31, 
46483 Wesel, Zimmer 739, während der Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen 
werden.  
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 25.02.2020 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 32-1-1 Gefahrenabwehr und allgemeine Ordnungsangelegenheiten 
Im Auftrag 
gez. Heike Gockel 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung an Herrn Bauer 
Khalil Mohammad Amin 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung an Frau Atidzhe 
Sali Mustafa 
 

 
Der Kreis Wesel - Koordinationsbereich 36-1-3 Straßenverkehr - hat an Herrn  
Bauer Khalil Mohammad Amin, letzte bekannte Anschrift: Bismarckstraße 106, 
47443 Moers einen Bescheid über eine straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 
20.02.2020, Aktenzeichen 36-1-3.43.02/20 erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich  
36-1-3 Straßenverkehr, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 167 während 
der Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung  
ein Monat vergangen sind. 
 
Wesel, 25.02.2020 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-3 Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Haarmann 
 
 

Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat an Frau Atidzhe Sali Mustafa, letzte 
bekannte Anschrift Moerser Str. 398 in 47475 Kamp-Lintfort, einen Bescheid über 
eine straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 21.02.2020, Aktenzeichen 36-1-3 
HPF WES-QS339, erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 
 
Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 164 während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 26.02.2020 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr- 
Im Auftrag 
gez.  Güldenbog 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung an Herrn Claus-
Ionut Radulescu 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Claus-Ionut Radulescu 
letzte bekannte Anschrift Ostwall 73, 47798 Krefeld den Bußgeldbescheid des 
Kreises Wesel vom 07.02.2020- Aktenzeichen 01062693238 (SB 45) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 159 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 26.02.2020 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Filipovic 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung an Herrn Florin-
Alexandru Ion 
 
Der Kreis Wesel – FD 66- 1-1, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten – hat an 
Herrn Florin-Alexandru Ion letzte bekannte Anschrift Gartenstr. 2 in 47179 Duisburg 
den Bußgeldbescheid vom 17.10.2019 unter dem Aktenzeichen FD 605/01085/19 
gefertigt.  
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.  
 
Das Anhörungsschreiben kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 
66-1-1 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten, Reeser Landstr. 31, 46483 Wesel, 
Zimmer 521 während der Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden.  
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind.  
 
Wesel, 26.02.2020 
Kreis Wesel  
Der Landrat 
FD 66-1-1 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten  
Im Auftrag  
gez. Kemming 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung an Herrn Costel 
Mihai 
 
Der Kreis Wesel – FD 66- 1-1, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten – hat an 
Herrn Costel Mihai letzte bekannte Anschrift Str. Livezilor II Nr. 23, Jud. IF Ors. 
Pantelimon Rumänien RO den Bußgeldbescheid vom 03.12.2019 unter dem 
Aktenzeichen FD 605/01155/19 gefertigt.  
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.  
 
Das Anhörungsschreiben kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 
66-1-1 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten, Reeser Landstr. 31, 46483 Wesel, 
Zimmer 521 während der Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden.  
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind.  
 
Wesel, 26.02.2020 
Kreis Wesel  
Der Landrat 
FD 66-1-1 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten  
Im Auftrag  
gez. Kemming 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung an Frau Violeta 
Mihai 
 
Der Kreis Wesel – FD 66- 1-1, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten – hat an Frau 
Violeta Mihai letzte bekannte Anschrift: Str. 9. Mai Nr. 14, Jud. IF Sat Tunari (Com 
Tunari) Rumänien RO den Bußgeldbescheid vom 03.12.2019 unter dem 
Aktenzeichen FD 605/01269/19 gefertigt.  
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.  
 
Das Anhörungsschreiben kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 
66-1-1 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten, Reeser Landstr. 31, 46483 Wesel, 
Zimmer 521 während der Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden.  
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind.  
 
Wesel, 26.02.2020 
Kreis Wesel  
Der Landrat 
FD 66-1-1 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten  
Im Auftrag  
gez. Kemming  
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung an Herrn Vasile 
Ciufu 
 
Der Kreis Wesel – FD 66- 1-1, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten – hat an 
Herrn Vasile Ciufu letzte bekannte Anschrift: Str. 9. Mai Nr. 43, Jud. IF Sat Tunari 
(Caom Tunari) Rumänien RO den Bußgeldbescheid vom 03.12.2019 unter dem 
Aktenzeichen FD 605/01270/19 gefertigt.  
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen.  
 
Das Anhörungsschreiben kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 
66-1-1 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten, Reeser Landstr. 31, 46483 Wesel, 
Zimmer 521 während der Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden.  
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind.  
 
Wesel, 26.02.2020 
Kreis Wesel  
Der Landrat 
FD 66-1-1 Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Altlasten  
Im Auftrag  
gez. Kemming  
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